
380 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII.'GP. 

23. 9. 1954. 

Regierungsvorlage. 

österreichisch-Schweizerisches über
einkommen über die Bereinigung von auf 
Schweizer franken lautenden österreichischen 

Auslanclstiteln. 

Im Hinblick auf das am 1. Jänner 1954 in 
Kraft getretene östetreichische Auslandstitel
Bereinigungsgesetz sind die asterreichische Bun
desregierung und der Schweizerische Bundesrat 
wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1. 

. Die im § 2, Abs. 1 und 2, des Gesetzes vor
gesehene Verlautbarung wird für Auslandstitel, 
die auf Schweizerfranken lauten, in geeigneter 
Weise auch in der Schweiz erfolgen. 

Artikel 2. 

(1) Der Besitzer eines gemäß' § 2, Abs. 1, des 
Gesetzes in einer Oppositionsliste verlautbarten. 
auf Schweizerfranken lautenden Auslandstitels 
kann innerhalb sechs Monaten nach Inkraft
treten dieses übereinkommens bei der im Art. 3 
bezeichneten Schiedskommission die Feststellung 
beantragen, daß die Rechte aus dem Auslands
titel nicht erloschen sind und somit der Titel von 
der Oppositionsliste zu streichen ist. 

(2) Die Nachfrist gemäß. § 3, Abs. 2, des Ge
setzes endet zwei Jahre nach Ablauf, der sechs
monatigen Anmeldefrist. 

Artikel 3. 

Die Schiedskommission setzt sich aus einem 
österreichischen Vertreter, der vom Bundesmini
sterium für Finanzen, und einem schweizerischen 
Vertreter, der von der Schweizerischen Bankier
vereinigung im Einvernehmen mit dem Eid
genössischen Politischen. Departement bestellt 
wird, zusammen. Erforderlichenfalls bestellen die 
beiden Schiedsrichter gemeinsam einen Obmann. 
Die Schiedskommission bestimmt, soweit in die
sem übereinkommen nichts anderes festgelegt 
wird, ihr Verfahren selbst. 

Artikel 4. 

Die Schiedskommission hat ihren Sitz in Basel 
bei der Schweizerischen Bankiervereinigung, die. 

auch die Geschäfte des Sekretariates der Schieds
kommission führt. Bei ihr sind die Feststellungs
anträge einzureichen. 

Artikel. 5. 

Die im § 4 des Gesetzes vorgeschriebene Hin
terlegungspflicht wird durch Hinterlegung des 
Auslandstitels bei der zuständigen Zahlstelle in 
der Schweiz erfüllt. 

Artikel 6. 

Der im§ 5 des Gesetzes verlangte Beweis des 
rechtmäßigen Besitzes eines Auslandstitels, der in 
den Oppositionslisten enthalten ist, gilt als er
bracht, wenn der in Frage stehende Titel mit 
einem schweizerischen Clearing-Affidavit oder 
einem Affidavit L 1 oder L 2 der Konvention L 
der Schweizerischen Bankiervereinigung versehen 
ist. . 

Arti~el 7. 

, Wird :von der Schiedskommission einem An
trag geni~ß § 3 des Gesetzes stattgegeben, so ist 
der Anleiheschuldner gemäß § 7 des Gesetzes ver
pflichtet, dem Antragsteller ein . neues gültiges 
Wertpapier derselben Art und Höhe auszuhän
digen. 

Artikel 8. 

Die der Schweizerischen Bankiervereinigung im 
Zusammenhang mit diesem übereinkommen er
wachsenden Kosten werden durch das österrei
chische Bundesministerium für Finanzen vergütet 
werden. . 

Artikel 9. 

Dieses übereinkommen wird durch Noten
wechsel in Kraft gesetzt. 

Wien, am 13. Juli 1954~ 

Im Namen der 

österreichischen Bundesregierung: 

Dr. J. Stangelbergerm. p. 

Im Namen des 

Schweizerischen Bundesrates: 

Troendle m. p. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Durm Bundesgesetz vom 16 .. Dezember 1953 
über die Bereinigung österreimischer Aus
lapdsti tel (Auslands titel-Bereinigungsgesetz, BGBL 
Nr. 22/1954) wurde die Grundlage für 
ei,ne Bereinigung der Smuldversmreibungen von 
österreimismen Anleihen, die im Ausland be
geben worden waren, gesmaffen. 

Danach können Auslandstitel, die vom Deut
smen Reim für Tilgungszwecke erworben wur
den, oder die ihren Eigentümern durm in öster~ 

'. reich .nimt rech.tswirksame Maßnahmen entzogen 
wurden, für' kraftlos erklärt werden. 
. Diese im Auslandstitel-Bereinigungsgesetz vor

geseh,ene Kraftloserklärung wurde aber neben an
deren Staaten aum durm die Smweiz nimt an
erkannt. Es bedarf daher, ähnlim wie dies bereits 

. in einem übereinkommen mit Großbritannien 
erfolgte, eines zwismenstaatlimen übereinkom
mens, um die Anerkenn~ng der' Grundsätze des 

Auslandstitel~Bereinigungsgesetzes in der Smweiz' 
simerzustellen. " ; 

In den ~it der Smweiz über dieses Abk~m
nien geführten Verhandlungen bestand man 
smweizerseits auf die Einsetzung einer Smieds~ 
kommission, die auf Antrag darüber entsmeidet, 
ob. die Remte einer gemäß§ 2, Abs. 1, .des 
A uslandsti tf;J -Bereinigungsgesetzes verlautbarten 
Sml.lldversmreibung erlosmen sind. 

Da die in § 3, Abs. 1, des Al.lslandstitel-Berei
nigungsgesetzes enthaltene Ermämtigung nur 
durm Parteienvereinbarung ~gesmaffene Smieds
gerimte vorsieht, dieSmweiz aber - so wie 
Großbritannien - auf der Einsetzung einer 
Smiedskommission durm das zwismenstaatlime. 
übereinkommen bestand,' trägt dieses überein
kommen gesetzändernden Charakter und ist 
daher dem Nationalrat zur Genehmigung vor-
zulegen. .. 

l 

380 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




